
 
 

 
  

 
 
    

  Nr. 07/2017                                                            Gettorf 05.04.2017 
 
 

 S i t z u n g s t e r m i n e  

 Termin Gremium Sitzungsort 

Dienstag, 04.04.2017 
- 19.30 Uhr - 

Einwohnerversammlung 
der Gemeinde Neuwittenbek 

„Alte Scheune“ Hof Radbruch 
Hauptstraße 17, 24214 Neuwittenbek 

Donnerstag, 06.04.2017 
- 19.30 Uhr - 

Bauausschuss 
der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-
Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

Montag, 10.04.2017 
- 18.30 Uhr - 

Ausschuss für Wirtschaft,  
Verkehr, Bauwesen und Umwelt  
der Gemeinde Gettorf 

Amtsgebäude Dänischer Wohld 
III. OG, Sitzungssaal, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Dienstag, 11.04.2017 
- 19.30 Uhr - 

Finanzausschuss  
der Gemeinde Lindau 

Amtsgebäude Dänischer Wohld 
II. OG, Zi. 4, Besprechungszimmer, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Mittwoch, 26.04.2017 
- 19.00 Uhr - 

Kuratoriumssitzung der VHS  
der Gemeinde Gettorf 

Amtsgebäude Dänischer Wohld 
III. OG, Sitzungssaal, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Donnerstag, 27.04.2017 
- 19.30 Uhr - 

Einwohnerversammlung 
der Gemeinde Lindau 

„Lindenkrug“,  
Dorfstraße 46, 24214 Großkönigsförde 

 
 

Arztpraxen in den Osterferien 
 
 

Praxis In folgendem Zeitraum geschlossen: 

Dres. Bäumken / Dr. Raspini, Osdorf 10.04.2017 - 14.04.2017 

U. Lenschau / Dr. Fischer geöffnet 

Dr. Mülverstedt / R. Maack 10.04.2017 - 21.04.2017 

Dr. Tscharntke / Brückner / Dr. Krause-Traudes ab 17.04.2017 nur vormittags 

Orthopädische Praxis geöffnet 

Dres. Peitzner / Voß / Schack / Sylla geöffnet 

Frauenarztpraxis Dänischer Wohld geöffnet 

Augenärzte Gettorf  AZE 
    Dr. Tobis 

geöffnet 
am 24.04.2017 geschlossen 

HNO-Ärzte Gettorf 10.04.2017 - 12.04.2017 nur nachmittags 
geöffnet 
13.04.2017 geschlossen 

Dr. Lorenzen 10.04.2017 – 21.04.2017 

 

Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst 116 117 oder  
bei bedrohlicher Erkrankung an den Rettungsdienst 112. 
 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld 

erscheint am  
Mittwoch, dem 19. April 2017.  
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Amtliche Bekanntmachungen 
 
Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 30.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Bauwesen und Umwelt der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 10.04.2017, 18:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.03.2017  
   
 3. Einwohnerfragestunde  
   
 4. Berichte  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Antrag der CDU-Fraktion vom 16.03.2017 für die Ausbringung von 

Schmetterlingsblumensaat und Sonnenblumensaat im Bereich von 
Grünflächen in der Gemeinde Gettorf 

 

   
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  
   
 2. Antrag auf Befreiung vor 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

22 - Ofeld - der Gemeinde Gettorf 
 

   
 3. Bauvoranfrage für die Teilung und Bebauung eines Grundstückes 

mit einem Wohnhaus 
 

   
 4. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungspla-

nes Nr. 46, 1. Änderung - Gewerbepark Eichkoppel - der Gemein-
de Gettorf 

 

   
 5. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungspla-

nes Nr. 75 - Ringweg II - der Gemeinde Gettorf 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 04.04.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

 

der Sitzung des Kuratoriums der Volkshochschule der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 26.04.2017, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am  

   

 3. Programm der VHS  

   

 4. Verschiedenes  

   

 
 

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 
über das Nachrücken von Bewerbern gemäß § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. März 1997.  
 
Herr Michael Janowski hat sein Mandat als Gemeindevertreter für die Gemeindevertretung Gettorf am 
16.03.2017 niedergelegt. Somit ist das Nachrückungsverfahren nach den Vorschriften des Gemeinde- 
und Kreiswahlgesetzes durchzuführen.  
 
Nach § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 
1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 151), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes v. 14.12.2016 (GVOBl. S. 
999), in Verbindung mit § 67 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung vom 2. Dezember 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 747), zuletzt geändert durch LVO vom 02.08.2016 (GVOBl. S. 663), habe ich den nächsten 
Bewerber für ein Nachrücken derjenigen Partei bzw. Wählergruppe zu berücksichtigen, für die der 
Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist.  
 
Herr Edzard Siebelts hat als nächstfolgender Listenbewerber im Rahmen des Nachrückungsverfahrens 
die Wahl angenommen.  
 
Ich gebe hiermit das Nachrücken des nachstehenden Bewerbers zum 27.03.2017 aus dem Listen-
wahlvorschlag der SPD der Gemeinde Gettorf nach Anhörung der Organisation bekannt.  
 

Edzard Siebelts 

Angestellter 

geb. am 07.03.1956 

wohnhaft: Nierott 39 

                 24214 Gettorf 

 

Gegen die Feststellung des Nachfolgers kann jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes  
binnen eines Monats nach Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch wäre  
schriftlich oder zur Niederschrift beim  
 
   Gemeindewahlleiter  
   im Amt Dänischer Wohld 
   Karl-Kolbe-Platz 1 
   24214 Gettorf 
 
zu erheben.  
 
Gettorf, den 28.03.2017     
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Gemeindewahlleiter - 
        
Im Auftrage:  
 
S. Jacobsen       
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Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 30.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 

 
der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Lindau 

 
Dienstag, 11.04.2017, 19:30 Uhr, 

 
Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Besprechungszimmer II. OG, Zi. 4,  

Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.12.2016  
   
 3. Berichte  
   
 3.1. Eingaben  
   
 3.2. Anfragen  
   
 4. Förderung der Ausbildung zur Kindertagespflegeper-

son/Finanzierung der Kindertagespflege 
 

   
 5. Erlass einer Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zent-

rale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lindau in den Ortsteilen 
Revensdorf und Neu-Revensdorf (Gebührensatzung) 

 

   
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  
   
 2. Erneuerung der Fensterelemente im Dörpshus  
   
 3. Informationen und weiteres Vorgehen zur Nebenkostenabrech-

nung für die Nutzer der Holzhackschnitzelheizung 
 

   
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Reinberg 
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Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 04.04.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

An alle Haushalte 
 

Einladung  
 

zu der Sitzung der Einwohnerversammlung  
 

Donnerstag, 27.04.2017, 19:30 Uhr, 
 

"Santorini" in Siegmunds Gasthof, Königsförder Straße 2, 24214 Lindau 
 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lindau,  
 
hiermit lade ich zur diesjährigen Einwohnerversammlung ein.  
 
T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Anträge zur Tagesordnung  
   
 3. Windkrafteignungsflächen im Einzugsbereich um die  Gemeinde 

Lindau 
 

   
 4. Bericht des Bürgermeisters  
   
 4.1. Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern  
   
 4.2. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern  
   

Zum TOP 3 ist ein Vertreter des Planungsbüros eingeladen, das die Stellungnahme der Gemeinde vorbe-
reitet hat. 
 
Jede Einwohnerin bzw. jeder Einwohner hat die Möglichkeit, zu den vorstehenden Punkten Fragen zu stellen 
bzw. seine Meinung zu äußern. Jeweils im Anschluss an die Berichte und Vorträge werden Fragen beantwortet. 

Hinweisen möchte ich zur Durchführung der Einwohnerversammlung auf die Bestimmungen der Hauptsatzung 
der Gemeinde Lindau. Hiernach ist über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung offen ab-
zustimmen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Einwohnerin-
nen und Einwohner abgegeben wird.  
Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zu-
lässig.  
 
Sofern Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung mehrheitlich angenommen werden, erfolgt eine 
Vorlage in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung Lindau.  

Die Gemeindevertretung würde sich mit dem Bürgermeister sehr freuen, wenn viele Einwohnerinnen und Ein-
wohner an der Einwohnerversammlung teilnehmen würden. 
 

- gez. Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 
gez. Bahr 
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Entschädigungssatzung 

der Gemeinde Lindau 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 

Auf Grund des § 4 in Verbindung mit dem § 24 
Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung vom 28. Februar 
2003 (GVOBl. S. 57), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 07.07.2015 (GVOBl. S. 200), und in 
Verbindung mit § 7 der Hauptsatzung der Ge-
meinde Lindau wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 23.03.2017 folgende Entschä-
digungssatzung für die Gemeinde Lindau erlas-
sen: 

§ 1  
Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 
eine monatliche pauschale Aufwandsentschädi-
gung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 
 
Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 
bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters für ihre oder seine besondere 
Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende an-
lassbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, 
deren Höhe von der Dauer der Vertretung ab-
hängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für 
jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel der 
monatlichen Aufwandsentschädigung der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters. Die Auf-
wandsentschädigung für die Stellvertretung darf 
die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters nicht übersteigen. 
 

§ 2  
Fraktionsvorsitzende 

 
Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe des 
§ 9 Abs. 1 Nr. 7 in Verbindung mit Abs. 2 der Ent-
schädigungsverordnung eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 10 % des maßgeblichen 
Höchstsatzes nach § 6 Abs. 1 EntschVO. 
 
Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 
bei Verhinderung der oder des Fraktionsvorsit-
zenden für ihre oder seine besondere Tätigkeit als 
Vertretung eine Aufwandsentschädigung gewährt, 
deren Höhe von der Dauer der Vertretung ab-
hängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für 
jeden Tag, an dem die Fraktionsvorsitzende oder 
der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, ein Drei-
ßigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung 
der oder des Fraktionsvorsitzenden. Die Auf-
wandsentschädigung für die Stellvertretung darf 

die Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsit-
zenden oder des Fraktionsvorsitzenden nicht 
übersteigen. 
 

§ 3  
Gemeindevertreterinnen oder Gemeindever-

treter 
 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhal-
ten nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung eine monatliche pauschale Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 75 v. H. des Höchstsat-
zes der Verordnung. Die nicht der Gemeindever-
tretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse 
erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsver-
ordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Aus-
schüsse, in die sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld 
in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.  
 

§ 4  
Ausschussvorsitzende 

 
Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinde-
rung deren Vertretende erhalten nach Maßgabe 
der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen 
geleitete Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld in 
Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 
 
Finden gemeinsame Ausschusssitzungen statt, 
erhält jeder der die Sitzung leitenden Ausschuss-
vorsitzenden einen gleichen Anteil des Sitzungs-
geldes. 
 
Die Summe des aufgeteilten Sitzungsgeldes darf 
je Sitzung den Betrag des normalen Sitzungsgel-
des nicht übersteigen. 
 

§ 5  
Entschädigungspauschale für Fraktionsarbeit 

 
Die in der Gemeindevertretung vertretenen Frak-
tionen erhalten - nach Vorlage eines Verwen-
dungsnachweises - für Fraktionsarbeit eine Pau-
schale in Höhe von einmalig 102,26 € sowie für 
jedes Fraktionsmitglied 25,56 € pro Jahr. 

 
§ 6  

Entgangener Arbeitsverdienst 
 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindever-
treterinnen und -vertretern, den nicht der Ge-
meindevertretung angehörenden Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist 
der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes 
oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der 
regelmäßigen Arbeitszeit entgangener Arbeits-
verdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in 
der nachgewiesenen Höhe gesondert zu erset-
zen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeits-
verdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozial-
versicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten 
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der oder des Entschädigungsberechtigten an den 
Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind 
die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so 
erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des 
Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entstande-
nen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienst-
ausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im 
Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft ge-
machten Verdienstausfalls nach billigem Ermes-
sen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Ver-
dienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 
25,00 Euro. 
 

§ 7 
Entschädigung für Haushaltshilfe 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich 
tätige Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertre-
terinnen und -vertreter, die nicht der Gemeinde-
vertretung angehörenden Mitglieder und stellver-
tretende Mitglieder von Ausschüssen, die einen 
Haushalt mit mindestens zwei Personen führen 
und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche 
erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Eh-
renamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte 
Abwesenheit vom Haushalt während der regel-
mäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für 
jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschä-
digung. Der Stundensatz dieser Entschädigung 
beträgt 10,00 Euro. Auf Antrag sind statt einer 
Entschädigung nach Stundensätzen die angefal-
lenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt zu ersetzen. 
 

§ 8  
Entschädigung Kinderbetreuung 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindever-
treterinnen und -vertretern, den nicht der Ge-
meindevertretung angehörenden Mitgliedern von 
Ausschüssen werden auf Antrag die nachgewie-
senen Kosten einer durch die Wahrnehmung des 
Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit er-
forderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, 
die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben - oder pflegebedürftiger Familienangehöriger 
- gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, 
für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselb-
ständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädi-
gung nach § 5 oder eine Entschädigung nach § 6 
gewährt wird. 
 

§ 9  
Reisekosten 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindever-
treterinnen und -vertretern, den nicht der Ge-

meindevertretung angehörenden Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist 
für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach dem 
Bundesreisekostengesetz zu gewähren. Fahrtkos-
ten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, 
höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt 
von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zu-
rück, werden gesondert erstattet. Bei Benutzung 
privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe 
der Entschädigung nach den Sätzen des § 6 Abs. 
1 bis 3 Bundesreisekostengesetz. 
 

§ 10  
Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrmit-

glieder 
 
Nach der „Landesverordnung über die Entschädi-
gung der Wehrführerinnen und Wehrführer und 
der stellvertretenden Wehrführerinnen und Wehr-
führer der freiwilligen Feuerwehren“ sowie den 
„Richtlinien über die Entschädigung von Mitglie-
dern der freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeu-
erwehren“ wird eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe des Höchstsatzes der Verordnung gezahlt 
an: 

1. Gemeindewehrführer/in 
2. Stellvertretende/r Gemeindewehrführer/in 
3. Ortswehrführer/in 
4. Stellvertretende/r Ortswehrführer/in 
5. Jugendwart 
6. Gerätewarte 

 
§ 11  

Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte 
 
Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte des 
Amtes erhält nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung für die Teilnahme an Sitzungen der 
Gemeindevertretung und der Ausschüsse ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 Euro. Satz 1 gilt 
im Falle der Verhinderung der Gleichstellungsbe-
auftragten für ihre Stellvertreterin entsprechend. 

 
§ 12 Inkrafttreten 

 
Diese Entschädigungssatzung tritt ab sofort in 
Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung der 
Gemeinde Lindau vom 06.10.2016 außer Kraft. 
 
 
Gettorf, 30.03.2017 
 
gez. Krabbenhöft 
- Bürgermeister - 
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Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss für die  
5. Änderung des Flächennutzungsplanes  

der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Die Gemeindevertretung Neudorf-Bornstein hat in ihrer Sitzung am 30.03.2017 beschlossen, die         
5. Änderung des Flächennutzungsplanes für den folgenden Bereich aufzustellen: 

Planbereich südöstlich und nordwestlich angrenzend an den Schniederredder mit der angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsfläche, nordwestlich angrenzend an die Sportanlagen und nordöstlich der Trasse 
der Bundesstraße 76 (B 76). 

Das Gebiet ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Es wird folgendes Planungsziel verfolgt:  
Überplanung einer gemischten Baufläche (M) in eine Wohnbaufläche (W) zur Entwicklung eines 
Wohngebietes und einer Fläche für Gemeinbedarf (Bauhof). 

Die Planungsziele sind in einer Begründung darzulegen, ein Umweltbericht ist als gesonderter Teil der 
Begründung zu erarbeiten (§ 2 a Baugesetzbuch). 

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch um die Öffentlichkeit 
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben, erfolgte be-
reits im Rahmen eines Erörterungstermins am Montag, dem 27. März 2017. 

 
Gettorf, den 03.04.2017 

 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Jacobsen 
 
 

----------------------- 
 
 

Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 

5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neudorf-
Bornstein nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 Der von der Gemeindevertretung Neudorf-Bornstein in der Sitzung am 30.03.2017 gebilligte und zur 

Auslegung bestimmte Entwurf der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet: 
 
Plangebiet südöstlich und nordwestlich angrenzend an den Schniederredder mit der angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsfläche, nordwestlich angrenzend an die Sportanlagen und nordöstlich der Trasse 
der Bundesstraße 76 (B 76) liegt in der Zeit vom  
 

20.04.2017 bis zum 22.05.2017 
 
 in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im EG, 

während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag bis Freitag 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus. 
 

 Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
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Folgende umweltrelevante Informationen sind aus dem Umweltbericht mit integrierter Grünord-
nungsplanung, dem Landschaftsplan, dem Schalltechnischen Gutachten zu den Schallimmissionen 
durch Sportlärm und Verkehrslärm im Plangebiet, der Baugrundbeurteilung, der Kontaminationsunter-
suchung sowie den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zu ersehen und liegen mit aus: 

Schutzgut Tiere und Pflanzen: Gehölzstrukturen, Baumbestand, Knickbestand, Redder, Veränderung 
Dauergrünland und Ackerfläche, Funktionsstörung Knicknetz, Knickschutz, Einrichtung Knicksäume als 
Puffer, Verlust von Lebensräumen durch Überbauungen, Hinweise aus artenschutzrechtlicher Sicht 
(streng geschützte und besonders geschützte Tierarten), Lebensraum für Singvögel, Greifvogelarten 
(z. B. Mäusebussard, Sperber und Turmfalke) und Fledermäuse, Knicks und Wildstrauchhecken Le-
bensraum für zahlreiche Tierarten (Brutraum artenreicher Singvogelfauna wie Dorngrasmücke, He-
ckenbraunelle, Goldammer, Fitis, Zaunkönig, Zilpzalp und Neuntöter), Knicks als Nahrungs- und Win-
terquartier für Niederwild (Rebhuhn, Hase) sowie Kleinsäugern wie Igel und Mäusen, Blütenreichtum 
als Bienenwiese, Knicks Aufenthaltsort für viele Wirbellose (z. B. Spinnen, Schmetterlinge, Käfer und 
Gehäuseschnecken), Besiedelung Gehölzstrukturen durch zahlreiche Insektenarten, Laufkäferarten 
am Knicksaum Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren, Untersuchung artenschutzrelevanter Ar-
ten Fledermäuse, Spechte, Schleiereulen, Schwalbenarten (Flächen und alter Gebäudebestand) 

Schutzgut Boden: Neuversiegelungen durch Bebauung und Verkehrsflächen, hierdurch Verlust von 
Oberboden und Beeinträchtigung des Bodenlebens, Verlust landwirtschaftlich genutzter Oberboden,  
Veränderung des Geländereliefs, Altlasten, Kontaminationen, alte Müllablagerungen, Kampfmittel  

Schutzgut Wasser: Auswirkungen auf den Wasserhaushalt durch Beeinträchtigung des Bodens durch 
Versiegelung und Verdichtung, Abspülung des Regenwassers über die Oberfläche, statt Zuführung 
zum Bodenwasserhaushalt und dem Grundwasser, Versickerung, Eingriffe in Schichtenwasser oder 
offene Gewässer, Einleitungen in die Aschau 

Schutzgut Luft: weitestgehender Erhalt von Knickbestand, Versetzung Knickabschnitte, Gesamtlänge 
Knickbestand, Luftaustauschbahnen und Flächen mit einer hohen Bedeutung für die Frischluftprodukti-
on Entfernung zur Bundesstraße 76 in Bezug auf Störungen besonders zu schützender Wohnnutzung 

Schutzgut Klima: Auswirkungen auf das Klima und Kleinklima durch das Siedlungsvorhaben, Abschir-
mung Westwind durch Knickbestand, Filterwirkung, Produktion Frischluft und Effekt auf Luftfeuchtigkeit 

Schutzgut Landschaft: Veränderungen des Landschaftsbildes, Abstand Gebäude und Knicks, Knicks 
und Redder Prägende Landschaftsstruktur, Abschirmung der geplanten Nutzung, Verlust Grünlandflä-
che, Schutz des Orts- und Landschaftsbildes durch Reliefveränderungen größeren Ausmaßes  

Schutzgut Biologische Vielfalt: Verlust der biologischen Vielfalt des genutzten Grünlandes, weitgehen-
de Erhaltung Knickbestand, Fortbestand biologische Vielfalt durch Knickschutzstreifen, Begrenzung 
Knickdurchbrüche, Wertminderung Knickbestand durch veränderte und intensivierte Nutzung auf den 
Freiflächen, Ausgleich  

Schutzgut Menschen, Gesundheit, Bevölkerung: Verlust landwirtschaftlicher Freifläche, Blick in die 
freie Landschaft, Erhalt Redder als Wegeverbindung für Fußgänger und Fahrradfahrer, Beeinträchti-
gungen während der Bauphase, Verkehrsaufkommen, Beeinträchtigungen zum Thema Lärmimmissio-
nen (Verkehrslärm und Sportlärm), Lärmschutzwand zum südlichen Sportgelände 

Kultur- und Sachgüter: Strukturen von kulturhistorischer Bedeutung, alte Wegeverbindungen, Elemente 
der historischen Kulturlandschaft, Redder mit prägender Funktion, Schutz der angrenzenden Siedlun-
gen (sonstige Kulturgüter) vor Beeinträchtigungen, Lärmschutzwand zum südlichen Sportgelände, Kul-
turdenkmale und archäologische Kulturdenkmale 

 Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und 
umweltbezogenen Informationen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der 
Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 
BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Gettorf, den 04.04.2017 
Amt Dänischer Wohld 
 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 
 
Jacobsen              
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 27.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Donnerstag, 06.04.2017, 19:30 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 
T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Einwohnerfragestunde  
   
 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.12.2016  
   
 4. Berichte  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  
   
 2. Bauvoranfrage für die Errichtung von 3 Wohnhäusern  
   
 3. Bauantrag für den Neubau eines Legehennenstalles  
   
 4. Stellungnahme zu den geplanten Veränderungen im Bereich einer 

Hähnchenmastanlage 
 

   
 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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GESCHÄFTSORDNUNG 
FÜR DEN SCHULVERBAND  

OSDORF/FELM/NOER 
 
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes 
Osdorf/Felm/Noer hat aufgrund des § 5 Abs. 6 
des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 
122) in der zurzeit gültigen Fassung i.V.m. § 34 
Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-
Holstein vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 58) in der zurzeit geltenden Fassung am 
30.03.2017 die folgende Geschäftsordnung be-
schlossen: 
 
Präambel: 
In der Absicht, die Geschäftsordnung für jedes 
Mitglied der Verbandsversammlung verständlich 
lesbar zu verfassen, wird auf die Nennung der 
zwei Anredeformen Femininum und Maskulinum 
verzichtet. Die gewählte, traditionelle Anredeform 
bezieht ausdrücklich beide Geschlechter ein. 
 

I. Abschnitt 

Konstituierung der Verbandsversammlung, 

Vorsitz 

 
§ 1 

Erstes Zusammentreten (Konstituierung) 

( zu § 9 GkZ) 

 

(1) Die Verbandsversammlung wird zur ersten 
Sitzung von dem bisherigen Verbandsvorsteher 
spätestens  zum 90. Tag nach dem Tag der 
Gemeinde- und Kreiswahl einberufen. 
 

(2) Der bisherige Verbandsvorsteher eröffnet die 
Sitzung und stellt  

a) die Anwesenheit der gewählten Mitglieder 
der Verbandsversammlung, 

b) die Beschlussfähigkeit der Verbandsver-
sammlung und 

c) das älteste Mitglied der Verbandsver-
sammlung fest.  
 

(3)  Nach den unter Abs. 2 getroffenen Feststel-
lungen übergibt der bisherige Verbandsvorste-
her den Vorsitz  an das älteste Mitglied der 
Verbandsversammlung zur Wahl des neuen 
Verbandsvorstehers. 

 
§ 2  

Wahl des Verbandsvorstehers und der Stell-
vertreter 

( zu § 12 GkZ) 
 

(4) Die Verbandsversammlung wählt unter der 
Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer Mitte den 
Verbandsvorsteher und unter dessen Leitung die 
Stellvertreter. 
 
 
 

 
II. Abschnitt 

Aufgaben 
 

§ 3 
Aufgaben des Verbandsvorstehers 

(§ 5 GkZ, § 36 GO) 

 

(1) Der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz in 
der Verbandsversammlung. 
 

(2) Der Verbandsvorsteher vertritt die Ver-
bandsversammlung im gerichtlichen Verfah-
ren. 
 

(3) Die Repräsentation des Schulverbandes 

erfolgt durch den Verbandsvorsteher. 

 

(4) Der Verbandsvorsteher beruft die Ver-
bandsversammlung ein. Er setzt die Ta-
gesordnung fest und bestimmt Ort und Zeit 
des Zusammentritts. 

 

(5) Der Verbandsvorsteher hat die Sitzung 
gerecht und unparteiisch zu leiten, die 
Ordnung und die Würde der Verbands-
versammlung zu wahren sowie die Arbeit 
der Verbandsversammlung zu fördern. 

 

(6) Er übt in den Sitzungen das Hausrecht aus. 
 

§ 4 
Tätigkeiten von Mitgliedern des Verbandsver-

sammlung und seiner Ausschüsse 
(§§ 5 GkZ, 32 Abs. 4 GO) 

 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung und 
seiner Ausschüsse haben dem Verbandsvorste-
her ihren Beruf sowie andere vergütete oder 
ehrenamtliche Tätigkeiten schriftlich mitzuteilen, 
soweit dies für die Ausübung ihres Mandates von 
Bedeutung sein kann. Dies gilt auch für diesbe-
zügliche Änderungen. 

 
III. Abschnitt 

Vorbereitung, Teilnahme, Tagesordnung 

 
§ 5 

Einberufung, Tagesordnung,                         
Bekanntmachung 

(§§ 9 Abs. 7 GkZ,  § 34 GO und §§ 6, 20 Ver-
bandssatzung) 

 
(1) Der Verbandsvorsteher beruft die Sitzungen 

der Verbandsversammlung so oft es die 
Geschäftslage verlangt, mindestens jedoch 
einmal im Halbjahr, ein. Die Ladungsfrist 
beträgt eine Woche. Sie muss unverzügli-
che einberufen werden, wenn ein Drittel der 
Mitglieder der Verbandsversammlung oder 
der Verbandsvorsteher es unter Abgabe 
des Beratungsgegenstandes verlangt. 
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(2) Der Verbandsvorsteher setzt die Tagesord-
nung fest; diese ist in die Ladung aufzu-
nehmen. 
Die Tagesordnung muss über die anste-
henden Verhandlungspunkte hinreichend 
Aufschluss geben. Verhandlungspunkte, die 
auf Antrag in nichtöffentlicher Sitzung be-
handelt werden sollen, sind in der Tages-
ordnung unter einer allgemeinen Bezeich-
nung aufzuführen.  
Entwürfe von Satzungen und Verordnungen 
sowie Vorlagen größeren Umfangs sind der 
Ladung möglichst beizufügen.  

 
Beschlussanträge und Vorlagen müssen 
den Verbandsmitgliedern spätestens 3 Ta-
ge vor Sitzungsbeginn vorliegen. 

 
(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung 

werden im „Kreisblatt des Kreises Rends-
burg-Eckernförde“ und im Amtsblatt des 
Amtes Dänischer Wohld bekannt gemacht. 
Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Ta-
ges, an dem das „Kreisblatt des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde“ erscheint, bewirkt. 
Tagesordnungspunkte, über deren Inhalt 
beraten oder beschlossen werden sollen, 
sind verständlich zu formulieren.  
 

(4) Anträge auf Abberufung dürfen nicht bera-
ten werden, wenn sie nicht auf der Tages-
ordnung stehen. Sie dürfen auch nicht 
durch einen Dringlichkeitsantrag auf die 
Tagesordnung gesetzt werden.  

 
(5) Der Verbandsversammlung kann die Ta-

gesordnung um dringende Angelegenheiten 
erweitern; der Beschluss bedarf der Mehr-
heit von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mit-
glieder der Verbandsversammlung (Dring-
lichkeitsanträge). 

 
(6) Eine Angelegenheit kann vor der Beratung 

durch Mehrheitsbeschluss von der Tages-
ordnung abgesetzt werden; auf Verlangen 
der Antragsteller muss sie dann aber in der 
folgenden Sitzung beraten werden. 
 

(7) Die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 
kann durch Mehrheitsbeschluss geändert 
werden. 

 
(8) Die Vertreter der örtlichen Tagespresse sind 

von der Anberaumung einer öffentlichen 
Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
zu unterrichten. 

 
 
 
 
 
 
 

IV. Abschnitt 
Beratung 

 
§ 6 

Unterrichtung der Verbandsversammlung 
(zu § 5 GkZ, § 27 Abs. 2 GO)  

 
Der Verbandsvorsteher hat die Verbandsver-
sammlung in seinen Sitzungen über alle wichtigen 
Verwaltungsangelegenheiten zu unterrichten. 
Hierzu gehören auch wichtige Anordnungen der 
Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, bei 
denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich 
bestimmt. 

 
§ 7 

Anfragen 
(zu § 5 GkZ, §§ 36 Abs. 2, 30 GO) 

 
(1) Die Verbandsversammlung hat das Recht, 

vom Verbandsvorsteher über alle im Rah-
men des Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit zulässigen Angelegenheiten 
Auskunft zu verlangen. Anfragen sind 
schriftlich, kurz und sachlich abzufassen 
und spätestens drei Tage vor einer Sitzung 
der Verbandsversammlung an den Ver-
bandsvorsteher zu richten. 

 
(2) Die Anfragen werden in der aktuellen Sit-

zung der Verbandsversammlung beantwor-
tet. Zu einer Anfrage ist während der Sit-
zung eine Zusatzfrage zulässig. 

 
(3) Anfragen zu Vorlagen sollen der Verwal-

tung, Anfragen zu Anträgen dem Antrag-
steller drei Werktage vor der Sitzung mitge-
teilt werden, sodass sie in der Sitzung der 
Verbandsversammlung beantwortet werden 
können. 

 
(4) Anfragen, die sich auf Gegenstände der 

Tagesordnung beziehen, sind bei dem be-
treffenden Punkt der Tagesordnung zu be-
handeln. 

 
(5) Der Text der Anfragen sowie die erteilten 

Antworten sind in die Niederschrift über die 
Sitzung aufzunehmen.  

 
§ 8 

Unterrichtung der Einwohner,  
Einwohnerfragestunde 

(zu § 5 GkZ, § 16 a, c GO) 
 

(1) Jeder Einwohner im Bereich des Verban-
des, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, 
kann in einer öffentlichen Fragestunde 
mündliche Fragen stellen. Die Fragestunde 
findet zu Beginn jeder Sitzung der Ver-
bandsversammlung als Teil der Tagesord-
nung statt. Sie ist auf 30 Minuten begrenzt; 
sie kann durch Beschluss der Verbandsver-
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sammlung um 30 Minuten verlängert wer-
den. 
 

(2) Die Fragen sind kurz und sachlich vorzu-
bringen und dürfen sich nur auf einen Ge-
genstand von allgemeinem Interesse be-
ziehen. Für das Vorbringen einer Frage 
stehen höchstens drei Minuten zur Verfü-
gung. Zu einer Frage ist eine Zusatzfrage 
zulässig. 
 

(3) Die Fragen dürfen nur Angelegenheiten der 
Selbstverwaltung betreffen. Sie werden von 
Seiten  der Verbandsversammlung, des 
Verbandsvorstehers beantwortet. 
 

(4) Der Verbandsvorsteher hat das Recht, ei-
nem Fragesteller das Wort zu entziehen 
oder eine bereits gestellte Frage zurückzu-
weisen, wenn die Voraussetzungen der 
Abs. 2 und 3 S. 1 nicht erfüllt sind. Im Zwei-
fel entscheidet über die Zulässigkeit einer 
Frage der Verbandsversammlung durch 
Beschluss. 
 

(5) Im Einzelfall können die Verbandsversamm-
lung und die Ausschüsse beschließen, 
Sachkundige sowie Einwohner, die von 
dem Gegenstand der Beratung betroffen 
sind, anzuhören. Die Redezeit wird auf drei 
Minuten begrenzt. An der Beratung und Be-
schlussfassung in nichtöffentlicher Sitzung 
dürfen sie nicht teilnehmen, mit Ausnahme 
der Sachkundigen (Architekten, Ingenieure 
o. Ä.), denen durch Beschluss des Ver-
bandsversammlung / der Ausschüsse für 
die Dauer der Anhörung die Teilnahme ge-
währt wird.   

 
§ 9 

Eingaben 
(zu § 5 GkZ, § 16 e GO) 

 
(1) Jeder Einwohner im Bereich des Verbandes 

kann seine Wünsche und Beschwerden in 
einer Eingabe an die Verbandsversamm-
lung herantragen. Eingaben sind schriftlich, 
kurz und sachlich abzufassen und sollen 
spätestens drei Tage vor der Sitzung beim 
Verbandsvorsteher eingegangen sein; 
sonst sind sie bis zur nächsten Sitzung zu-
rückzustellen.  
 

(2) Der Verbandsvorsteher hat die zugelasse-
nen Eingaben entweder 
a) vor die Verbandsversammlung zu brin-
gen oder aber 
b) an die Verwaltung abzugeben. 
 

(3) Die Verbandsversammlung kann über die 
Eingabe sofort entscheiden oder sie zu-
nächst einem Ausschuss überweisen. Ein 
Ausschuss muss die Eingabe nach Ab-

schluss der Beratungen mit einem Be-
schlussvorschlag der Verbandsversamm-
lung wieder vorlegen.  
 

(4) Der Einsender der Eingabe ist vom Ver-
bandsvorsteher über das Veranlasste zu 
unterrichten.   
 

§ 10 
Anträge und Vorlagen 

 
(1) Jeder Beschluss der Verbandsversammlung 

setzt einen Antrag oder eine Vorlage vo-
raus. Anträge und Vorlagen der Verbands-
versammlung und der Ausschüsse sollen 
spätestens zehn Tage vor der nächsten Sit-
zung dem Verbandsvorsteher schriftlich 
vorliegen, wenn sie noch auf die Tagesord-
nung der nächsten Sitzung kommen sollen.  
 

(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer, klarer 
Form abzufassen und zu begründen. 
 

(3) Die Verbandsversammlung kann über die 
Anträge und Vorlagen sofort entscheiden 
oder sie zunächst einem Ausschuss über-
weisen. 
 

(4) Anträge, die Mehrausgaben verursachen 
oder vorgesehene Einnahmen mindern, 
müssen, um wirksam gestellt zu sein, zu-
gleich einen Deckungsvorschlag aufweisen. 
Das gilt auch für Vorlagen.  
 

(5) Ohne Einhaltung der o. a. Frist können 
Dringlichkeitsanträge gemäß § 6 Abs. 5 der 
Geschäftsordnung sowie die im Folgenden 
aufgeführten Anträge gestellt und zur Ab-
stimmung gebracht werden: 
 
a) Änderung der Reihenfolge der Ta-

gesordnung (§ 5 Abs. 7), 
b) Absetzung von der Tagesordnung    

(§ 5 Abs. 6), 
c) Verweisung an einen Ausschuss      

(§ 10 Abs. 3), 
d) Vertagung der Beschlussfassung     

(§ 12), 
e) Schluss der Beratung (§ 16 Abs. 3), 
f) Begrenzung der Redezeit (§ 14 Abs. 

3), 
g) Änderung von Anträgen, 
h) Unterbrechung der Sitzung (§ 12), 
i) namentliche Abstimmung (§ 16 Abs. 

2), 
j) Wahl durch Stimmzettel, 
k) Anhörung eines Sachverständigen    

(§ 7 Abs. 5 ), 
l) Ausschluss oder Wiederherstellung 

der Öffentlichkeit. 
 

(6) Über einen bereits zur Abstimmung ge-
brachten Antrag kann in derselben Sitzung 
nicht noch einmal entschieden werden.   
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§ 11 
Sitzungsablauf 

(zu § 5 GkZ, § 34 Abs. 2 GO) 
 

(1) Die Sitzung der Verbandsversammlung ist 
in der Regel in folgender Reihenfolge 
durchzuführen: 
 
a) Eröffnung der Sitzung durch den Ver-

bandsvorsteher und Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit  der  Ladung,  
der Anwesenheit und der Beschluss-
fähigkeit, 

b) Änderung der Tagesordnung, evtl. 
Dringlichkeitsvorlagen und -anträge,  

c) Einwohnerfragestunde, 
d) Einwendungen zur Niederschrift über 

die letzte Sitzung, 
e) Bericht des Verbandsvorstehers über 

wichtige Angelegenheiten und die Ar-
beit der Ausschüsse, 

f) Eingaben und Anfragen, 
g) persönliche Erklärungen der Mitglie-

der der Verbandsversammlung, deren 
Inhalt dem Verbandsvorsteher vorher 
schriftlich mitzuteilen ist, 

h) Abwicklung der Tagesordnung, 
i) Schließung der Sitzung durch den 

Verbandsvorsteher. 
 

(2) Eingaben und Anfragen, die sich auf Ge-
genstände der Tagesordnung beziehen, 
sind bei dem betreffenden Punkt der Ta-
gesordnung zu behandeln. 
 

(3) Der Verbandsvorsteher entscheidet bei 
Zweifeln über die Auslegung der Ge-
schäftsordnung, die während einer Sitzung 
auftreten. Das Beschlussrecht der Ver-
bandsversammlung bleibt unberührt.  

 
§ 12 

Unterbrechung und Vertagung 
 
(1) Der Verbandsvorsteher kann die Sitzung 

kurzfristig unterbrechen. Wird der Antrag 
auf Unterbrechung von mindestens einem 
Drittel der anwesenden Mitglieder der Ver-
bandsversammlung gestellt, muss der Ver-
bandsvorsteher die Sitzung kurzfristig un-
terbrechen. 
 

(2) Über die Anträge  auf Unterbrechung und 
Vertagung  kann erst abgestimmt werden, 
wenn jedem Mitglied der Verbandsver-
sammlung Gelegenheit gegeben worden 
ist, sich zur Sache zu äußern. Bevor über 
einen Vertagungs- oder Schlussantrag ab-
gestimmt wird, sind die noch vorliegenden 
Wortmeldungen bekannt zu geben. Jedes 
Mitglied kann zu den Anträgen Stellung 
nehmen. Die Redezeit beträgt drei Minuten. 
 

(3) Wird ein Schlussantrag angenommen, so ist 
damit die Beratung abgeschlossen; über die 
beratene Angelegenheit ist alsdann zu be-
schließen. 
 

Liegen gleichzeitig ein Vertagungs- und ein 
Schlussantrag vor, so ist zunächst über den 
Schlussantrag abzustimmen. 

 
§ 13 

Einzelberatung 
 

(1) Nach Eröffnung der Beratung erteilt der 
Vorsitzende bei Empfehlungen eines Aus-
schussmitgliedes dem Vorsitzenden, bei 
Sitzungsvorlagen der Verwaltung und  bei 
Anträgen  dem Antragsteller das Wort. Dem 
Vorsitzenden / Antragsteller / Berichterstat-
ter steht am Schluss der Beratung das 
Schlusswort zu. Besteht eine Vorlage aus 
mehreren Teilen (z. B. Haushaltsplan), so 
kann über jeden Teil der Vorlage einzeln 
beraten werden. 
 

(2) Der Verbandsversammlung kann beschlie-
ßen, Sachkundige sowie Einwohner, die 
von dem Gegenstand der Beratung betrof-
fen sind, anzuhören. 
 

§ 14 
Worterteilung 

 
(1) Zur Tagesordnung darf nur reden, wer von 

dem Verbandsvorsteher auf seine Wort-
meldung hin das Wort erhalten hat. Die 
Wortmeldung wird durch Zuruf oder Erhe-
ben einer Hand angezeigt. Die Wortmel-
dungen verlieren ihre Gültigkeit, wenn ein 
Antrag auf Schluss der Beratung oder ein 
Vertagungsantrag angenommen wurde. 
 

(2) Durch Beschluss kann ausnahmsweise für 
einzelne Tagesordnungspunkte die Rede-
zeit begrenzt werden. Dies gilt nicht für den 
Berichterstatter bzw. den Antragsteller.  
 

(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit 
zu erteilen, es darf aber dadurch kein Spre-
cher unterbrochen werden. Das Wort zur 
Geschäftsordnung darf sich nur auf die an-
stehende oder unmittelbar zuvor beratene 
Angelegenheit oder auf die Tagesordnung 
beziehen. 
 
Die Redezeit beträgt höchstens drei Minu-
ten. 
 
Während der Beschlussfassung darf das 
Wort zur Geschäftsordnung nur im Hinblick 
auf den ordnungsgemäßen Ablauf der Ge-
schäftsordnung verlangt und erteilt werden.  
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(4) Der Verbandsvorsteher darf in Wahrneh-
mung seiner Befugnisse einen Sprecher un-
terbrechen. 
 

(5) Das Wort zu persönlichen Bemerkungen ist 
erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. 
Persönliche Bemerkungen dürfen nur eige-
ne Ausführungen richtigstellen und persön-
liche Angriffe, die während der Beratung 
gegen den Sprecher erfolgten, abwehren. 
Die Redezeit beträgt höchstens drei Minu-
ten.  

 
V. Abschnitt 

Beschlussfassung 
(zu § 5 GkZ, §§ 38, 39 GO) 

 
§ 15 

Beschlussfähigkeit 
(zu § 5 GkZ, § 38 GO) 

 
(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfä-

hig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzli-
chen Zahl der Mitglieder anwesend ist. Die-
se gilt nach Feststellung des Verbandsvor-
stehers zu Beginn der Sitzung so lange als 
beschlussfähig, bis der Verbandsvorsteher 
aufgrund einer Antragstellung eines Aus-
schussmitgliedes die Beschlussunfähigkeit 
feststellt. 
 

(2) Die Beschlussunfähigkeit ist vom Ver-
bandsvorsteher ebenfalls festzustellen, 
wenn weniger als drei stimmberechtigte 
Mitglieder der Verbandsversammlung oder 
weniger als 1/3 der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder der Verbandsversammlung an-
wesend sind.  

 
§ 16 

Ablauf der Abstimmung 
(zu § 5 GkZ, § 39 GO) 

 
(1) Über jeden Antrag ist offen durch Handzei-

chen abzustimmen. Der Verbandsvorsteher 
stellt die Zahl der Mitglieder fest, die 
 
a. dem Antrag zustimmen, 
b. den Antrag ablehnen  oder 
c. sich der Stimme enthalten. 
 
Wird das Abstimmungsergebnis angezwei-
felt, so muss die Abstimmung wiederholt 
werden. 
 

(2) Namentlich ist abzustimmen, wenn mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder der Verbands-
versammlung es vor Beginn der Abstim-
mung beantragt. Die namentliche Abstim-
mung erfolgt nach Aufruf der Namen. 
 

(3) Vor der Abstimmung ist die Beschlussfor-
mulierung zu verlesen. 

 
(4) Wird bei einer aus mehreren Teilen beste-

henden Vorlage über Teile selbstständig 
beraten, so soll zunächst über die Teile 
selbstständig abgestimmt werden (Einzel-
abstimmung). Werden einzelne Teile abge-
lehnt oder verändert angenommen, so ist 
auch über die Vorlage insgesamt abzu-
stimmen (Schlussabstimmung). Die abwei-
chenden Ergebnisse der Einzelabstimmun-
gen sind in der Niederschrift festzuhalten.  
 

(5) Bei  Erweiterungs- oder Abänderungsanträ-
gen ist zunächst über den ursprünglichen 
Antrag unter Berücksichtigung der Erweite-
rungs- oder Abänderungsanträge zu ent-
scheiden. Liegen mehrere solcher Anträge 
vor, so ist zunächst über denjenigen Be-
schluss zu fassen, der am weitesten von 
dem ursprünglichen Antrag abweicht. Über 
die Reihenfolge entscheidet der Verbands-
vorsteher. Bei Finanzvorlagen hat derjenige 
Antrag den Vorrang, der mehr Ausgaben 
oder weniger Einnahmen bewirkt.  
 

(6) Wird während der Abstimmung über einen 
Sachantrag ein Antrag zur Geschäftsord-
nung gestellt, so ist zunächst über den An-
trag zur Geschäftsordnung zu entscheiden. 
Liegen mehrere Anträge zur Geschäftsord-
nung vor, so ist zunächst über denjenigen 
Antrag abzustimmen, der der Weiterbe-
handlung der Sache am stärksten wider-
spricht. 

 
§ 17 

Wahlen 
(zu 5 GkZ, § 40 Abs. 1 bis 3 GO) 

 
(1) Zur Wahl durch Stimmzettel oder durch Los 

bildet die Vertretung einen Wahlausschuss 
von drei Vertretern. Der Ausschuss bereitet 
die Wahlen und die Losziehung vor und 
führt sie durch. 
 
Das Los hat der Verbandsvorsteher zu zie-
hen. 
 
Der Wahlausschuss überwacht die Feststel-
lung des Wahlergebnisses und die Loszie-
hung. 
 

(2) Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich 
gleiche Zettel und Umschläge zu verwen-
den. Werden keine Umschläge verwendet, 
so sind die Stimmzettel zu falten.  
 
Leere Stimmzettel zählen als Stimmenthal-
tung. 
 

(3) Die Stimmzettel dürfen nur mit dem Namen 
des gewünschten Kandidaten oder der 
Kennzeichnung des Wahlvorschlages ver-
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sehen werden. Weitere Beschriftungen oder 
Bezeichnungen des Stimmzettels oder Um-
schlages machen die betreffende Stimmab-
gabe ungültig. 
Der Verbandsvorsteher gibt das Ergebnis 
der Wahl oder der Losziehung bekannt. 

 
VI. Abschnitt 

Ordnung in den Sitzungen 
(zu § 5 GkZ, § 42 i.V.m. § 37 GO) 

 
§ 18 

Ruf zur Sache und Ordnungsruf 
 

(1) Der Verbandsvorsteher kann jeden Spre-
cher „zur Sache“ rufen, wenn er von der zur 
Beratung stehenden Sache abschweift oder 
sich wiederholt. 
 

(2) Sitzungsteilnehmer, die die Ordnung verlet-
zen, ruft der Verbandsvorsteher unter Nen-
nung des Namens „zur Ordnung“.  

 
§ 19 

Entziehung des Wortes 
 

(1) Ist ein Sprecher in einer Sitzung zu dersel-
ben Sache dreimal „zur Sache“ oder im 
Verlaufe der Sitzung dreimal „zur Ordnung“ 
gerufen worden, so hat der Verbandsvor-
steher ihm das Wort zu entziehen. Nach 
dem zweiten Ruf „zur Sache“ oder „zur 
Ordnung“ hat der Verbandsvorsteher auf 
die Folgen hinzuweisen. Einem Sprecher, 
dem das Wort entzogen worden ist, darf es 
in derselben Sitzung zu derselben Sache 
nicht wieder erteilt werden. 
 

(2) Gegen einen Ordnungsruf und eine Wort-
entziehung kann spätestens am zweiten 
Werktage nach der Sitzung beim Ver-
bandsvorsteher schriftlich Widerspruch ein-
gelegt werden. Der Widerspruch ist auf die 
Tagesordnung der nächstfolgenden Sitzung 
zu setzen. Der Betreffende kann seinen 
Widerspruch mündlich begründen.  

 
§ 20 

Ausschluss eines Mitgliedes 
 

(1) Der Verbandsvorsteher kann ein Mitglied 
nach dreimaligem Ordnungsruf wegen Ver-
stoßes gegen das Gesetz oder die Ge-
schäftsordnung von der Sitzung ausschlie-
ßen.  

(2) Hat der Verbandsvorsteher ein Mitglied von 
der Sitzung ausgeschlossen, so kann er ihn 
in der jeweils folgenden Sitzung bereits 
nach einmaligem Ordnungsruf ausschlie-
ßen. 
 

(3) Gegen den Ausschluss kann der Betroffene 
bis zum nächsten Sitzungstag schriftlich 

begründeten Einspruch erheben. Der Ein-
spruch ist auf die Tagesordnung dieser Sit-
zung zu setzen. Er hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

 
§ 21 

Verweisung eines Zuhörers aus dem  
Sitzungsraum 

 
(1) Der Verbandsvorsteher kann Zuhörer, die 

trotz Verwarnung Beifall oder Missbilligung 
äußern, Ordnung und Anstand verletzen 
oder versuchen, die Beratung zu beeinflus-
sen, aus dem Sitzungsraum verweisen. 
 

(2) Lassen sich einzelne Zuhörer erhebliche 
oder wiederholte Ruhestörung oder beein-
flussende Äußerungen zuschulden kom-
men, können sie vom Zutritt zu den Sitzun-
gen ausgeschlossen werden.  

 
VII. Abschnitt 

Protokollführer und Sitzungsniederschrift 
(zu § 5 GkZ,  § 41 GO) 

 
§ 22 

Protokollführer  
(zu § 5 GkZ, § 41 GO) 

 
(1) Für die Sitzungen der Verbandsversamm-

lung und der Ausschüsse wird in der Regel 
jeweils ein Protokollführer von der Verwal-
tung gestellt.  
 

(2) Der Protokollführer unterstützt den Ver-
bandsvorsteher, er fertigt die Sitzungsnie-
derschrift an und verliest auf Anordnung 
Schriftstücke, Anträge und Beschlüsse, be-
sorgt den Namensaufruf und wirkt bei der 
Stimmzählung mit. Er beurkundet gemein-
sam mit dem Verbandsvorsteher die Sit-
zungsniederschrift 

 
§ 23 

Sitzungsniederschrift 
(zu § 5 GkZ, § 41 GO) 

 
(1) Für die Verbandsversammlung und die ein-

zelnen Ausschüsse sind gesonderte Nie-
derschriften zu führen. Die Niederschriften 
sind als Beschlussprotokoll zu führen. Die 
maßgeblichen Inhalte und Anträge sind 
aufzunehmen.  
 

(2) Die Sitzungsniederschrift hat zu enthalten: 
 

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) Feststellung der Beschlussfähigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der Ladung, 
c) Ausschluss und Wiederherstellung der 

Öffentlichkeit, 
d) Namen des Verbandsvorstehers und 

Protokollführers, 
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e) Namen der anwesenden und der feh-
lenden Mitglieder des Verbandsver-
sammlung, 

f) Namen der im Hinblick auf § 5 GkZ 
i.V.m. § 22 GO nicht anwesenden Mit-
glieder des Verbandsversammlung un-
ter Angabe des Gegenstandes, 

g) Namen der anwesenden Bediensteten 
des Amtes und sonstiger Personen, 
insbesondere Namen der anwesenden 
Vertreter der Kommunalaufsicht und der 
erschienenen Gäste, 

h) zeitweilige An- und Abwesenheit von 
Sitzungsteilnehmern, 

i) die Tagesordnung, 
j) Anträge unter Nennung des Antragstel-

lers, 
k) Beschlüsse der öffentlichen und nichtöf-

fentlichen Sitzungen mit den Abstim-
mungsergebnissen.  

 
(3) Die Sitzungsniederschrift ist den Mitgliedern 

spätestens mit der Ladung zur nächsten 
Sitzung zuzuleiten. Einwendungen gegen 
eine Niederschrift sollen spätestens 7 Tage 
vor Beginn der Sitzung schriftlich vorliegen, 
auf der die Beratung der Niederschrift auf 
der Tagesordnung steht. Über Einwendun-
gen entscheidet die Verbandsversammlung. 

 
§ 24 

Sitzungsdauer 
 

Sitzungen sollen um 23.00 Uhr beendet sein. 
 

VIII. Abschnitt 

Ausschüsse 
(zu § 5 GkZ, § 46 GO und § 8 der Verbandssat-

zung) 
 

§ 25 
Verfahren 

(zu § 5 GkZ, § 46 GO) 
 

Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Ab-
weichungen auch für die von der Verbandsver-
sammlung zu wählenden Ausschüsse: 
 
a) Der Ausschuss wählt, sofern nicht der Ver-

bandsversammlung zuständig ist (§ 5 GkZ 
i.V.m. § 46 Abs. 5 GO), in seiner ersten Sit-
zung unter der Leitung des ältesten anwesen-
den Mitgliedes aus seiner Mitte seinen Vorsit-
zenden und einen Stellvertreter. 
 

b) Die Ausschüsse werden nach Absprache mit 
dem Verbandsvorsteher schriftlich von ihren 
Vorsitzenden unter Beifügung der Tagesord-

nung eingeladen. § 5 Abs. 2 - 4, § 6, 8 und 9 
dieser Geschäftsordnung gelten sinngemäß. 
 

c) Sachverständige können nach vorhergehen-
dem Beschluss des Ausschusses vom Aus-
schussvorsitzenden eingeladen werden. 
 

d) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche.  
 

e) Den Ausschussmitgliedern ist eine Abschrift 
von jeder Einberufung eines Ausschusses zu 
übersenden. 
 

f) Anträge und Vorlagen müssen spätestens 
zehn Tage vor der nächsten Sitzung dem 
Ausschussvorsitzenden vorliegen. 
 

g) Der Verbandsvorsteher hat die Ausschüsse 
rechtzeitig zu verständigen, wenn die Angele-
genheit eines Ausschusses auch das Aufga-
bengebiet eines anderen Ausschusses be-
rührt; sie können derartige Angelegenheiten 
gemeinsam beraten und beschließen. Durch 
Beschluss der Verbandsversammlung kann 
einem Ausschuss die Federführung übertra-
gen werden.  

 
IX. Abschnitt 

Schlussvorschriften 
 

§ 26 
Abweichungen von der Geschäftsordnung 

 
Die Verbandsversammlung kann für den Einzelfall 
Abweichungen von der Geschäftsordnung mit der 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder der 
Verbandsversammlung beschließen, soweit ein 
Beschluss nicht gegen Vorschriften des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit oder  der Ver-
bandssatzung verstößt. 

 
§ 27 

Arbeitsunterlagen 
 

Jedem Mitglied der Verbandsversammlung ist 
nach seiner Einführung eine Ausfertigung dieser 
Geschäftsordnung vom Verbandsvorsteher zu-
gänglich zu machen. 
 

§ 28 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt nach Bekanntgabe 
in Kraft.  

 
Gettorf, den 03.04.2017 
 
Der Schulverbandsvorsteher 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Schinkel 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.03.2017 - und mit  
Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.241.800 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.303.900 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -62.100 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

1.203.900 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

1.194.400 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

131.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

328.200 EUR 

    
festgesetzt. 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
94.000 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 3,67 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be (Grundsteuer A) 

330 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 % 

2. Gewerbesteuer 310 % 

 
§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermäch-
tigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen 
kann, beträgt 5.000 EUR. 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.03.2017 erteilt. 
                        
Gettorf, den 31.03.2017       Gemeinde Schinkel 
         gez. S. Axmann-Bruckmüller 
         Bürgermeisterin 

Siegel 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder-
mann kann während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214    
Gettorf, Zimmer 1, 2. OG, Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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Gemeinsame Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Schleswig-Holsteinischen Landtag 
am 07.05.2017 

 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-

Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und Tüttendorf  

 

wird in der Zeit vom 17.04.2017 bis 21.04.2017  

 

während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Dänischer Wohld, Bürgerbüro, Erd-

geschoss, Zimmer 3, in 24214 Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, für Wahlberechtigte zur Einsicht-

nahme bereitgehalten.  

 

Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wäh-

lerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit 

oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-

prüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvoll-

ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hin-

sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des 

Bundesmeldegesetzes besteht.  

 

Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis  für unrichtig oder unvollständig hält,  kann innerhalb der Einsichtsfrist 

spätestens am 21.04.2017 bis 12.00 Uhr bei der zuständigen Gemeindewahlbehörde -Amtsdirektor 

des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf-, Einspruch einlegen.  

 

Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden; die Schriftform gilt 

auch durch Telefax als gewahrt. 

 

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

16.04.2017 eine Wahlbenachrichtigung. 

 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 

Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das Wahl-

recht nicht ausüben zu können. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, für den der Wahlschein ausgestellt 

ist, durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 

teilnehmen.  

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 

5.1 eine wahlberechtigte Person, die in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
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5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist,  

 

a) wenn sie nachweist,  dass sie ohne Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist entstan-

den ist oder 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 

nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der Gemeindewahlbehörde bekannt geworden 

ist. 

 

Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine bis zum 

05.05.2017, 12.00 Uhr, bei der Gemeindewahlbehörde schriftlich oder mündlich (nicht telefonisch) 

beantragen. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonst dokumentierbare 

elektronische Übermittlung als gewahrt. Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 

können aus den unter Nummer 5.2. Buchstabe a bis c angegebenen Gründen Wahlscheine noch 

bis zum WahlTag, 15.00 Uhr, beantragen. Das gleiche gilt, wenn eine wahlberechtigte Person, die 

im Wählerverzeichnis eingetragen ist, wegen plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur 

unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. Wer den Antrag für eine andere Person 

stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen.  

 

6. Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich  

 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

 einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der Gemeindewahlbehörde und  

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwah-

lunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn der von der wahlberechtigten Person unter-

schriebene Wahlscheinantrag oder eine schriftliche Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins 

oder eine schriftliche Vollmacht zur Entgegennahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen 

vorgelegt wird. 

 

Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 

Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort spätestens am 

Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. 

 

Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden. Wer 

erst am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem 

Wahlvorstand des auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlbezirks oder dem auf dem 

Wahlbriefumschlag angegebenen Briefwahlvorstand zugeht.  

 

Gettorf, den 27.03.2017      

 

Gemeindewahlbehörde 

Amt Dänischer Wohld 

 

Meins 

Amtsdirektor 
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Jagdgenossenschaft Osdorf      Osdorf, den 20.03.2017 

 

An alle Jagdgenossen der 

Jagdgenossenschaft Osdorf 

 

     EINLADUNG 
 

zur ordentlichen Jagdgenossenschaftsversammlung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Osdorf  

am Donnerstag, den 20.04.17 um 19.30 Uhr in „Dibberns Gasthof“, Clubraum 

 

Tagesordnung: 

 

 Begrüßung und Eröffnung 

 Feststellen der Beschlussfähigkeit und Anzahl der Stimmen 

 Verlesen des Protokolls der letzten gemeinschaftlichen Versammlung vom  24.03.2014 

 Bericht des Vorstehers 

 Kassenbericht 

 Kassenprüfungsbericht und Entlastung des Vorstandes  (Jörg Raabe und Peter Hammerich) 

 Wahl eines Wahlleiters 

 Wahl von zwei Stimmzählern 

 Wahl eines Kassenprüfers  

 Neuwahl des Jagdvorstandes 

 Wahl des Jagdvorstehers 

 Wahl von zwei Beisitzern                                                   

(1.Beisitzer als ständiger Vertreter des Jagdvorstehers   

 2. Beisitzer als Kassenwart) 

 Wahl von zwei Stellvertretern zum Jagdvorstandes 

 Bericht der Jäger aus dem Revier 

 Verschiedenes 

 

In der Genossenschaftsversammlung kann sich jedes Mitglied laut Satzung durch ein anderes volljäh-

riges Mitglied der Jagdgenossenschaft, den Ehegatten die eingetragene Lebenspartnerin oder den 

eingetragenen Lebenspartner, einen volljährigen Verwandten in gerader oder in der Seitenlinie bis zum 

3. Grad oder eine im ständigen Dienst des Vertretenen beschäftigte, volljährige Person vertreten las-

sen. Es bedarf hierzu einer schriftlichen Vollmacht. Mehr als eine Vollmacht pro Person ist nicht zuläs-

sig. 

Sofern die Genossenschaftsversammlung nicht beschlussfähig sein sollte, weil weniger als 1/10der 

stimmberechtigten Genossen vertreten sind, lade ich hiermit zu einer zweiten Genossenschaftsver-

sammlung mit derselben Tagesordnung am gleichen Tag und Ort für 20.00Uhr ein. 

Eine zweite, ordnungsgemäß einberufene Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertre-

tenen Stimmen beschlussfähig! 

Wir bitten die Grundstückseigentümer bei einer Änderung der Landfläche durch Verkauf oder Zukauf 

und bei einer Änderung der Bankverbindung, dies dem Jagdvorstand mitzuteilen. 

Nach der Versammlung wird ein kleiner Imbiss gereicht. 

 

Jagdvorsteher 

Sönke Petersen 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 24.03.2017 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 10.03.2017 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 04.04.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden als Fundsachen abgegeben:  
 
 

 

 

Es wird gebeten, Eigentumsansprüche im Bürgerbüro geltend zu machen. 
 

Gettorf 04.04.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 
 
 

 
 
 

Bürgermeistersprechstunde 

Bürgermeister Jürgen Baasch, Gemeinde Gettorf:  

jeden Donnerstag von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr im Amtsgebäude, Zimmer 6 im 1. OG 
 

Bürgermeister Jens Krabbenhöft, Gemeinde Lindau: 

Dienstag, 02.05.2017, im Dörpshus in Revensdorf 
 
 

 
 
 

Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld 

Anja Fiebelkorn Terminvereinbarungen unter Telefon 04346/ 91-228 oder 

per E-Mail fiebelkorn@amtdw.landsh.de  

  

1 Hundeleine 
1 Damenuhr 
1 Fingerring 
1 Schlüssel 

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
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Stellenausschreibungen 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
Die Gemeinde Felm für die Kindertagesstätte sucht ab sofort bis spätestens zum 01.09.2017 

 

eine/n Erzieher/in oder eine/n Sozialpädagogische/n Assistenten/in 
mit 28,5 Wochenstunden vorerst befristet nach dem BEEG 

 
als Zweitkraft in der Krippengruppe. 

 

Die Kindertagesstätte besteht aus einer Regelgruppe, einer altersgemischten Gruppe, einer Krippen-
gruppe und einer Naturgruppe und hält Öffnungszeiten von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr vor. 
 
Wir erwarten:  

 Einen qualifizierten Berufsabschluss,  

 ein freundliches, aufgeschlossenes Arbeiten mit Eltern, Kindern und dem Team, 

 Flexibilität und Belastbarkeit, 

 Engagement und Selbstständigkeit. 
 

 
Wir bieten: 

 Tarifgerechte Bezahlung, 

 Supervisions- und Fortbildungsmöglichkeiten, 

 Einbindung in ein engagiertes Team. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an das 
 

Amt Dänischer Wohld 
Karl-Kolbe-Platz 1 
24214 Gettorf. 

 
 
Auskünfte erteilt gerne Frau Sell, Amt Dänischer Wohld, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter 
Tel. 04346/ 91-267 
 
Gemeinde Felm 
Der Bürgermeister 
 
 

----------------------- 
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Die Gemeinde Gettorf sucht zum nächstmöglichen Termin für die Kindertagesstätte 
"Parkallee" 

 

eine/n Erzieher/in mit 35 Wochenstunden  
als Teamverstärkung für den Krippenbereich 

 

Die Kindertagesstätte "Parkallee" umfasst neben den 4 Regelgruppen für Kinder im Alter von 3 bis 6 
Jahren in der Parkallee, ein Krippenhaus mit 2 Gruppen für Kinder bis 3 Jahren, eine Außenstelle in der 
Fischerstraße mit einer weiteren Krippengruppe und einer altersgemischten Gruppe sowie eine Natur-
gruppe. 
 
Aufgaben:  

• Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von 0,5 Jahren bis zum Schuleintritt  
• Beobachtung und Dokumentation der Bildungsprozesse von Kindern und der eigenen pädago-

gischen Arbeit  
• Planung, Vorbereitung und Nachbereitung sowie Durchführungen von Angeboten und Projekten  
• professionelle Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern/ Bezugs-

personen der Kinder  
 

Wir erwarten:  
• anerkannte abgeschlossene Berufsausbildung 
• Konfliktfähigkeit und Kritikfähigkeit  
• Engagement und Empathie in der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteuren 
• Kenntnisse in der Arbeit mit dem Berliner Eingewöhnungsmodell, den Bildungs-leitlinien des 

Landes Schleswig-Holstein und der praktischen Anwendung  
• Kenntnisse in der Arbeit mit dem situationsorientierten Ansatz  
• zielorientiertes Arbeiten  
• Belastbarkeit und einen flexiblen Einsatz innerhalb der Öffnungszeiten 7.00-17.00 Uhr 

 
Wir bieten:  

• ein professionell zusammenarbeitendes Team, bestehend aus qualifizierten Pädagogen und 
Pädagoginnen  

• pädagogische Schwerpunkte werden gemeinsam erarbeitet und weiterentwickelt  
• regelmäßige Teamsitzungen, Teamtage 
• Möglichkeiten zur Qualifizierung durch Fort- u. Weiterbildung  

 
Die Bezahlung erfolgt nach dem TVöD, Sozial- und Erziehungsdienst. 
 
Wir freuen uns über eine aussagekräftige schriftliche Bewerbung an das Amt Dänischer Wohld, Karl-
Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 
 
Auskünfte erteilt gerne Frau Eibelshäuser, Leiterin der Kindertagesstätte "Parkallee" unter  
Tel. 04346/600730.  

 
Gemeinde Gettorf 
Der Bürgermeister 
 
 

----------------------- 
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Die Gemeinde Osdorf sucht für die Kindertagesstätte "Rappelkiste" ab sofort bis spätestens zum 
15.08.2017 
 

vorerst befristet nach dem BEEG 
 

eine/n Erzieher/in oder eine/n Sozialpädagogische/n Assistenten/in  
mit 39 Wochenstunden (Vollzeit) 

 
im Gruppendienst. 

 
 
Die Kindertagesstätte ist in der Zeit von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. 
 
Wir erwarten:  

 Reflexions- und Kritikfähigkeit, 

 Fachkenntnisse und Interesse an der Pädagogik mit Kindern  
      im Alter von 1 – 6 Jahren, 

 freundliches, aufgeschlossenes und humorvolles Arbeiten mit Eltern, Kindern und dem Team, 

 Engagement und Selbstständigkeit. 
 

 
Die Zahlung des Entgelts erfolgt nach dem TVöD. 
 
Auskünfte erteilt gerne in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Frau Petersen, Leiterin der Kindertagesstätte, unter Tel. 04346/ 3328. 

 
 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an das 
 

Amt Dänischer Wohld 
Karl-Kolbe-Platz 1 
24214 Gettorf. 

 
 
Gemeinde Osdorf 
Der Bürgermeister 
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Rentenberatung in Gettorf 
Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine 
Rentenberatung an.  

Einmal im Monat hält Frau Schlewitz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Sprechtag im 
Heimatmuseum, Mühlenstr. 19 in 24214 Gettorf ab. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, 
sondern bei Bedarf nimmt sie auch die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten ent-
stehen den Versicherten hierfür nicht. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist es erforderlich, dass sich alle Interessierten im Sozialamt bei Frau 
Schwerdtfeger, Telefon 04346 91-237, oder bei Herrn Mahnke, Telefon 04346 91-238, telefonisch an-
melden. Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen mitgebracht werden 
sollten.  

Nächster Beratungstermin: 03.05.2017 

Gettorf, 04.04.2017 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

Flohmarkttermine 2017 
 

In diesem Jahr findet der Flohmarkt im Zentrum von Gettorf an folgenden Sonntagen statt: 
 

14. Mai 2017 

11. Juni 2017 

16. Juli 2017 

13. August 2017 

10. September 2017 
 

Nähere Informationen und Standreservierung: Tel.: 04342/82892, Mail: ritasmets@web.de. 
 
 

 

 
 

Jugendbüro in Gettorf 
 

Das Jugendbüro der Gemeinde Gettorf befindet sich im Sander Weg 37, 24214 Gettorf. 
 

Frau Silke Wahl ist zu folgenden Zeiten im Büro:  

dienstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Kontaktdaten: Telefon  04346  2998470 
 Mobil 0176 62168301 
 E-Mail silkewahl.lll@web.de  

 
 

 
  

mailto:ritasmets@web.de
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Ersatzgroßeltern-Projekt 
 
Liebe Gettorfer Bürgerinnen und Bürger 55plus, 
liebe Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde! 
 
Nutzen Sie das Angebot, flexibel und unverbindlich, in Kontakt mit einer jungen Gettorfer Familie 
zu treten. Viele junge Familien und mit ihnen ihre Kinder wünschen sich den Kontakt zu ‚Ersatz-
Großeltern‘. Die eigenen Eltern oder Großeltern wohnen häufig weit entfernt, es besteht die Sehnsucht 
nach Anbindung zur älteren Generation. Sie bringen einen Erfahrungsschatz mit, der die Enkel berei-
chert. Diese ungetrübte Kinderfreude ist ansteckend und ebenfalls bereichernd – so beschreiben es 
Ersatz-Großeltern aus eigener Erfahrung. Im Zentrum stehen der wechselseitige Austausch und 
die gegenseitige Bereicherung. Tragen Sie auch in dieser Form zur Stärkung des Miteinanders 
in Gettorf bei, gehen Sie auf die jungen, oft neuhinzugezogenen, Familien zu.  
Interessierte Familien freuen sich bereits auf Sie.  
 
Ansprechpartnerinnen: Anja Fiebelkorn, Tel.: 04346 91-228 
Gleichstellungsbeauftrage des Amtes Dänischer Wohld 
Timea Aden, Tel.: 0176-30465510 und Melanie Kautza, Tel.: 0173-8569450 
 

----------------------- 

Einladung zum Runden Tisch 
 

10. Mai 2017, 19.30 Uhr 

                            Amtsgebäude Gettorf, 2. OG, Zimmer 4 
 

Runder Tisch – Was ist das? 

 Vierteljährlich stattfindende Plattform für Gettorfer Bürgerinnen und Bürger im 
Rahmen des Gettorfer Bündnisses für Familie 

 Hier können alle Gettorferinnen und Gettorfer ihre Anregungen zur Steigerung 
der Familienfreundlichkeit in Gettorf einbringen und mit Unterstützung der Part-
ner des Gettorfer Bündnisses für Familie umsetzen. Alle Generationen sind hier im 
Familienbegriff eingeschlossen! 

 

Wofür ist das? 

 Das Gettorfer Bündnis für Familie hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität 
für Familien in Gettorf weiter zu erhöhen.  

 Wir Bürgerinnen und Bürger erhalten beim Runden Tisch des Bündnisses 
selbst die Gelegenheit, mögliche Verbesserungen zur Familienfreundlichkeit an-
zusprechen und Familienfreundlichkeit in Gettorf voran zu bringen. Das Motto lau-
tet dabei: Ideen sammeln, Vorhandenes stärken, familienfreundliche Zukunft ge-
stalten! 

 

Mitmachen und mitgestalten! Wir freuen uns auf Sie. 
 

Koordinatorinnen: Timea Aden, Melanie Kautza, Telefon: 0176-30465510 (Aden),  

0173-85694450 (Kautza) 
E-Mail: gettorfer.buendnis@web.de, Web: https://lokale-buendnisse-fuer-familie.de 
 

 
 
 

 

mailto:gettorfer.buendnis@web.de
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Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter 

www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 

 
 
 
 
 
 

Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

freitags     von 08.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 

An jedem Dienstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr  

findet der Dörpsmarkt 

vor der Kornkraftbäckerei, Raiffeisenstraße 2, in Schinkel statt. 

 
 
 
 
 

 

Impressum: 
Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  04346 91-200, 
E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de 

Redaktion: Amtsdirektor Matthias Hannes Meins (V. i. S. d. P.) 

Druck: Eigendruck 

Erscheinungsweise: 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden und des Amtes Dänischer Wohld werden durch Abdruck im „Amtsblatt des 
Amtes Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist amtliches  Bekanntmachungsblatt des 
Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau,  Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und 
Tüttendorf. Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern Veröffentlichungen vorliegen. Wird eine von der vor-
stehend festgesetzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforderlich, so wird auf das Erscheinen und den 
Inhalt des amtlichen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erscheinungstag auf einen Feiertag fallen, 
erscheint das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; 
hier können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 

Das  „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 
24214 Gettorf, öffentlich aus. 

Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist gegen Erstattung der Portokosten einzeln und im Abonnement bei dem Amt 
Dänischer Wohld zu beziehen. 

Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes des Amtes Dänischer Wohld“ bewirkt. 
 

 

  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
file://Rdatdw-fs2/daten/Texte/Schreibdienst/Dietrich/Amtsblatt/2010/Amtsblatt%2011%20-%2019.05.2010/poststelle@amtdw.landsh.de
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Was JEDER über Patientenverfügung und Vollmacht wissen sollte! 

Eine Patientenverfügung muss so unmissverständlich wie möglich formuliert sein – sonst können Ärzte 
und Angehörige im Ernstfall nicht nach Ihren Wünschen reagieren. Das liest man sehr häufig! 
Aber sofort schließen sich an diese Gedanken Fragen an wie:  

 Was ist eigentlich eine Patientenverfügung und was gehört alles in eine Patientenverfügung 

hinein? 

 Ab welchem Alter benötige ich eine Patientenverfügung? 

 Muss eine bestehende Verfügung überprüft werden? 

 Warum benötige ich noch eine Vollmacht?  

Es schwirrt einem der Kopf! 

Wir können Abhilfe schaffen. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gerne. 
Bitte melden Sie Ihren Informations- und Beratungswunsch telefonisch bei uns an.  

Hospizverein Dänischer Wohld e.V. 
Kieler Chaussee 2 
24214 Gettorf 
Tel.: 04346 / 6026448 (Di. + Do. 10:00 – 12:00)    Email: hospiz.im.wohld@gemail.de  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
 

----------------------- 
 

Café Courage 

Liebe Freunde des Café Courage, 

Das Café Courage findet am 1. Sonntag eines jeden Monats von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt. 

Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen., 
 

Ihr Team vom Café Courage 

 

----------------------- 
 

Menschen begleiten 

Ziel des Hospizvereins ist der Aufbau eines ehrenamtlichen Begleitungsdienstes für schwerkranke oder 

sterbende Menschen und deren Angehörige. Insbesondere die ambulante Begleitung im häuslichen 

Umfeld soll ihnen ein Verbleiben zuhause ermöglichen. Der Verein beruht auf bürgerschaftlicher Soli-

darität und Hilfsbereitschaft und fühlt sich den Leitsätzen der Hospizarbeit des Deutschen Hospiz- und 

Palliativverbandes e.V. verpflichtet. Der Verein wird überwiegend durch Spenden finanziert, die Mit-

glieder arbeiten ehrenamtlich. Den betroffenen Menschen und Familien entstehen durch die Dienste 

des Vereins keine Kosten. Unser Büro finden Sie in Gettorf, Kieler Chaussee 2. 

Kontakt:  Telefon: 04346 6026448   /   Fax: 04346 6026449   /   Mobil: 0171 389 7744 

 Email: hospiz.im.wohld@gmail.com   /   Website: www.hospiz-im-wohld.de 

Unsere Sprechstunden: 

dienstags und donnerstags 10.00 bis 12.00 Uhr  

sowie nach telefonischer Vereinbarung 

----------------------- 

mailto:hospiz.im.wohld@gemail.de
mailto:hospiz.im.wohld@gmail.com
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Vorsorge treffen 

Schwirrt Ihnen auch der Kopf, wenn davon gesprochen wird, Vorsorge für das Alter oder den Krank-

heitsfall zu treffen? Es wird geredet von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung. 

Was bedeutet das im Einzelnen; ist das denn so wichtig; betrifft es überhaupt mich?  

Wir vom Hospizverein Dänischer Wohld sagen klar: Ja! Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitar-

beitern in einem 60-minütigen Gespräch beraten. Zögern Sie nicht lange, denn immer mehr Menschen 

möchten für den Fall vorsorgen, dass eine vertraute Person sie vertritt, wenn sie sich nicht mehr selbst 

entscheiden oder äußern können. Bitte melden Sie Ihren Informations- und Beratungstermin bei uns 

an! Tel.: 04346 6026448 

Wir beraten Sie gern und kostenfrei.  

 

Ihr Team vom   

Hospizverein Dänischer Wohld                 
 

 
 

 

 
 
 

  Beratungsstelle Nord-Ost 
 im Sozialen Beratungs- u. Dienstleistungszentrum (SBDZ) 
 
Ansprechpartnerin: Frau Räther-Arendt 
Am Buchholz 4  24161 Altenholz 
Tel. 0431 / 32 10 40  Fax 0431 / 32 753 
Mail: info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de / Web: www.pflege.schlewig-holstein.de 
 
Sprechzeiten:  Mo 9.00 bis 11.00 h und Do 8.00 bis 11.00 h 
 und nach Vereinbarung, Hausbesuche möglich 

Im PflegeStützpunkt erhalten Sie eine individuelle, unabhängige und kostenfreie Beratung. 
Ihr PflegeStützpunkt 

o hilft dabei, möglichst lange im eigenen Zuhause verbleiben zu können 

Wir geben Antworten 

Wenn ein Mensch und seine Angehörigen Unterstützung benötigen, stellen sich viele Fragen: 

o Wer unterstützt mich im Alltag? 

o Wo bekomme ich Hilfsmittel? 

o Welche Anträge muss ich stellen? 

Auf diese und andere Fragen bekommen Sie bei uns eine Antwort. 
Wir informieren Sie umfassend zu Themen wie Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung. 
Wir vermitteln Kontakte zu Ehrenamtlichen und Angehörigengruppen und haben ein offenes Ohr für 
Ihre Sorgen und Probleme. 
 
 

mailto:info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de
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Gemeindebücherei Gettorf 

Karl-Kolbe Platz 1/Mühle 

04346/600821 

www.buechereigettorf.wordpress.com 

 
 

 

Die Bücherei ist Ostersamstag geschlossen.  

Den Rest der Ferien sind wir zu unseren  

gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. 

 
Einen Überblick über neuangeschaffte Medien in der Bücherei finden Sie 

in unserem Medienkatalog: 

www.buechereigettorf.wordpress.com ->Medienkatalog 

 

„Vorlesezeit“ 
Dienstag, 25.04.17 um 17.00 Uhr 

Kamishibai 

„Wenn Lisa wütend ist“ und  

„Leo Lausemaus kann nicht verlieren“ 

ab 3 Jahren 

 

Samstag, 29.04.17 ab 10.00 bis 12.30 Uhr 

Großer Bücherflohmarkt 
Bücher aus dem ehemaligen Büchereibestand für 50 Cent/Buch 

alle anderen ab 1€/Buch 

Wir freuen uns über Buchspenden,  

die wir nach Ostern gerne annehmen. :-) 
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur gut erhaltene Romane/Krimis aus den letzten 20 Jahren 

annehmen.(keine Sachbücher) 
 

Die Einnahmen kommen dem Ferienleseclub zu Gute. 

 

 
Öffnungszeiten: Mo+Di+Do 15.00-18.30 Uhr, Do+Fr+Sa 10.00-12.30 Uhr 

  

http://www.buechereigettorf.wordpress.com/
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Volkshochschule Gettorf - Programm Frühjahr 2017 
 
 

Die Volkshochschule Gettorf legt während der Osterferien vom 7. bis zum 23. April eine kleine Pause 

ein, doch danach geht es gleich weiter: Am Dienstag, den 25.04. von 18 bis 19.30 Uhr startet ein neuer 

Taiji Quan-Kurs mit acht Terminen. Taiji Quan ist eine chinesische Kampf- und Bewegungskunst, auch 

Schattenboxen genannt. Die ruhigen, sanften, runden Bewegungen stärken die Gesundheit, bringen 

den Geist zur Ruhe und fördern die allgemeine Entspannung. Die Übungen können von jedem, in je-

dem Alter ausgeführt werden. 

Jetzt im Frühjahr hat man Lust auf vitaminreiches Grünzeug: Am Mittwoch, den 26.04. kann man sich 

einen veganen Gaumenschmaus im Frühling mit Spargel, jungem Gemüse, Bärlauch und anderen 

frischen Waldkräutern gönnen. Dieser Kochkurs unter der Leitung von Britta Wasem dreht sich aus-

schließlich um die Zubereitung von saisonalen und regionalen Zutaten. Lassen Sie sich von neuen 

kreativen Rezepten überraschen und entdecken Sie, welche Vielfalt in Gemüse steckt! Am Ende des 

Abends wird alles in gemütlicher Runde verspeist. 

Pilates korrigiert Fehlhaltungen, aktiviert die körperliche Leistungsfähigkeit, kräftigt das Immunsystem, 

stärkt die Konzentrationsfähigkeit und steigert die Lebensqualität. Trainiert wird die Leistungsfähigkeit 

der tief liegenden Bauchmuskeln, der Beckenmuskulatur und der kleinen Stabilisierungsmuskeln rund 

um die Wirbelsäule. Nährstoffversorgung und Gesundheit von Muskeln, Nerven, Wirbelkörpern und 

Bandscheiben werden dadurch entscheidend verbessert. Am Dienstagvormittag, den 02. Mai (10.20 

bis 11.20 Uhr) startet ein neuer Pilateskurs mit fünf Terminen. 

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, nur so kann sichergestellt werden, dass die Kurse auch zustande 

kommen. Beachten Sie bei Überweisungen, dass sich die Bankverbindung geändert hat (s. Anmelde-

formular). Das Programmheft liegt im Amtsgebäude, in der Bücherei, in der Bücherstube Iwersen und 

in vielen Gettorfer Geschäften, Banken und Arztpraxen aus. Sie finden das Heft auch auf der Homepa-

ge vhs-gettorf.de als PDF-Dokument. 

 

Ihre Leitung der Volkshochschule Gettorf 

 

 

 

Bodil Maria Busch 

 

Das Büro der VHS-Leitung (Kirchhofsallee 30, Eingang über das Grundschulgelände) 

ist außerhalb der Schulferien zu folgenden Zeiten besetzt: 

Montag: 8.30 - 12.00 Uhr Mittwoch: 8.30 - 12.00 Uhr  Donnerstag: 16.00 - 19.00 Uhr 

Telefon: 04346 / 60 29 25 (Bitte nutzen Sie den AB, ich rufe bei Bedarf zurück!) 

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de 

 

  

mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
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Volkshochschule Gettorf - Programm Frühjahr 2017 

 

Beginn 
 

Wochentag 
 

Uhrzeit 
 

Ter-
mine 

Kurs-
Nr.  

Kursbezeichnung 
 

Ort 
 

April 

25.04.17 Dienstag 18.00 19.30 8 3.13.B Kurs: Taiji-Quan VHS 

26.04.17 Mittwoch 17.30 21.30 1 3.26. Kochen: Veganer Gaumenschmaus SZ 

Mai 

02.05.17 Dienstag 10.20 11.20 5 3.07.Z Pilates Zusatzkurs! VHS 

05.05.17 Freitag 14.00 16.00 1 1.14. Betriebsbesichtigung: Versuchgut Lindhof * 

06.05.17 Samstag 11.00 15.00 1 1.15. Exkursion: Öko-Region Schinkel * 

06.05.17 
 

Samstag 
 

14.00 
 

16.00 
 

1 
 

1.13. 
 

Praxisseminar: 
Sinnvolle Beschäftigung für Hunde 

* 
 

07.05.17 Sonntag 11.00 15.00 1 1.16. Exkursion: Zum Teufel nochmal * 

13.05.17 Samstag 09.30 16.00 1 2.10.C Workshop: Tiffany-Glasarbeiten GS 

13.05.17 Samstag 10.00 12.00 1 7.05. Kinder: Holunder-Werkstatt * 

13.05.17 Samstag 14.00 16.00 1 1.17. Exkursion: Biotopführung Gettorf * 

14.05.17 Sonntag 10.00 12.00 1 1.18. Exkursion: Wind-Radtour ins Gettorfer Umland * 

15.05.17 Montag 18.30 21.30 1 3.27. Kochen: Spargel SZ 

16.05.17 Dienstag 17.30 21.30 1 3.28. Kochen: Kulinarische Reise ans Mittelmeer SZ 

20.05.17 Samstag 14.00 16.00 1 3.16.Z Workshop: Augenschule Zusatztermin! VHS 

21.05.17 Sonntag 11.00 15.00 1 3.29. Wildes Kochen: Brennesselchips * 

Juni 

09.06.17 
10.06.17 

Freitag 
Samstag 

18.00 
09.00  

20.00  
13.00 

2 
 

2.04. 
 

Praxisseminar: Landschaftsfotografie 
 

* 
 

10.06.17 Samstag 11.00 13.00 1 1.19. Exkursion: Besuch beim Imker * 

11.06.17 Sonntag 11.00 16.00 1 1.20. Exkursion: Solidarische Landwirtschaft * 

14.06.17 Mittwoch 18.30 21.30 4 2.08.C Kurs: Nähen kreativ SZ 

Juli 

01.07.17 
 
 

Samstag 
 
 

09.00 
 
 

20.00 
 
 

1 
 
 

2.02. 
 
 

Exkursion „Ein Tag in Hamburg II“ - 
Bucerius Kunst Forum: Max Pechstein. Künstler 
der Moderne 

* 
 
 

 
Veranstaltungsorte: 
 
Amt  Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 
GS  Grundschule, Tüttendorfer Weg 2 (Parkschule) 
KiTa  Krippe, Am Sportplatz 16 / neu: Triangel (Zufahrt über Ringweg) 
Mühle  Mühle „Rosa“, Mühlenstraße 72 
SZ  Schulzentrum, Süderstraße 72-74 (Isarnwohld-Schule) 
VHS  VHS-Raum, Kirchhofsallee 30 (auf dem Gelände der Grundschule) 
*  Genaue Ortsangabe im Programmheft bei der Kursbeschreibung 
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 Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren 

Herrenstr. 6, 24214 Gettorf 
Tel.: 04346- 9 26 25 56 

 
 

Gut informiert und beraten in der Anlauf-Stelle für Senioren 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren informiert und berät die ältere Generation und ihre Angehöri-
gen persönlich und vertraulich: 

 bei Fragen über Örtlichkeiten, Zuständigkeiten von Behörden, Hilfeeinrichtungen, Vereinen und 
Verbänden 

 bei persönlichen Problemen 
 zum Wohnen im Alter 
 zu sozialrechtlichen Fragen, wie Schwerbehindertenausweis, Ermäßigungen usw. 
 bei Sozialen Hilfen, wie z. B. Haus-Notruf, Mahlzeitendienst 
 zu Freizeitangebote für Senioren 
 über neue Aufgaben im Ruhestand 
 

Kommen Sie vorbei und überzeugen sich selbst. 
 

Silvia Behrendt und Britta Sellmer, Koordinatorinnen ASS 
Di und Fr von 09.00 – 12.00 Uhr sowie Do von 14.00 – 17.00 Uhr 
 
 

----------------------- 
 

Warnwesten für die Senioren im Dänischen Wohld 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle macht sich Gedanken, um die Seniorensicherheit zu verbessern.  

Was können Senioren zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr selber tun? 
Auch die fittesten und aktivsten Senioren müssen Ihr Schicksal nicht herausfordern. Deswegen sollten 
sie keine unnötigen Risiken eingehen. 
So lassen sich Fahrten bei Dämmerung und Regen vielleicht verschieben. Auch bei Nebel sollte man 
nicht unbedingt unterwegs sein. Vor allem aber bei Schnee und Glatteis sollte man umplanen. Schwie-
rige Straßenverhältnisse sind schon für junge Menschen eine Herausforderung. Nur lässt es sich 
manchmal nicht vermeiden. Aus diesem Grunde möchte die ASS den Senioren mit der Aktion 

„Runter vom Gas“ 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur eine Warnweste über-
reichen. 
Solange der Vorrat reicht, können sich Senioren eine kostenlose Warnweste in der ASS während der 
Öffnungszeit abholen. 
ASS, Herrenstr. 6, Gettorf, Di und Fr 09.00 – 12.00 Uhr, Do 14.00 – 17.00 Uhr 
 
 

----------------------- 
 

Die ASS hilft bei Problemen mit dem Handy/Smartphone 

Die Tücken des Smartphones, wer kenn sie nicht? Gerade ältere Menschen sind manchmal unsicher 
im Umgang mit ihrem Handy und Hilfe ist oft nicht in Sicht. Hier bietet die ASS in Zusammenarbeit mit 
dem Gettorfer Jugendbeirat Hilfe an.  Zu jedem Donnerstag ab 14.00 Uhr können 
Termin vereinbart werden, um eine bessere Nutzung des Smartphones / Handys zu 
erreichen. Sie haben also einen ganz persönlichen Berater vor Ort. Nehmen Sie die 
Hilfe an und vereinbaren einen Termin unter 04346-9252556 
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Stellenausschreibungen 
 

Wir sind ein ambulanter Pflegedienst mit zur Zeit 29 Mitarbeitern  
und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine Haushaltshilfe in Teilzeit 15 - 20 Wochenstunden 
 

Wir wünschen uns:                                                   

 Engagement   

 Teamfähigkeit 

 Selbständiges Arbeiten 

 Kenntnisse und Einfühlungsvermögen im Umgang mit alten und pflegebedürftigen Menschen  

 Besitz eines Führerscheins ist Voraussetzung 
Wir bieten Ihnen:  

 Leistungsgerechte Vergütung nach KTD   

 Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld                            

 Nettes Betriebsklima  

 Fort- und Weiterbildungen 
Bei Interesse  reichen Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung ein: 
 
Möchten Sie mehr erfahren, schauen Sie auch auf unsere Internetseite unter 
www. diakonie-gettorf.de  
Bitte nur schriftliche Bewerbungen an den Diakonieverein Dänischer Wohld e.V., Süderstr. 41c, 24214 Gettorf,    
z. Hd. Stephanie Lange, Pflegedienstleitung  

 

----------------------- 
 

eine Pflegeassistentin in Teilzeit 
 

Wir wünschen uns:                                                   

 Engagement   

 Erfahrung in der amb. Pflege 

 Fachliche Qualifikation 

 Berufserfahrung 

 Teamfähigkeit 

 Selbständiges Arbeiten 

 Kenntnisse und Einfühlungsvermögen im Umgang mit alten und pflegebedürftigen Menschen  

 Besitz eines Führerscheins ist Voraussetzung 
Wir bieten Ihnen:  

 Leistungsgerechte Vergütung nach KTD   

 Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld                            

 Nettes Betriebsklima  

 Fort- und Weiterbildungen 
Bei Interesse  reichen Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung ein: 
 

Möchten Sie mehr erfahren, schauen Sie auch auf unsere Internetseite unter 
www. diakonie-gettorf.de  
Bitte nur schriftliche Bewerbungen an den Diakonieverein Dänischer Wohld e.V., Süderstr. 41c, 24214 Gettorf,    
z. Hd. Stephanie Lange, Pflegedienstleitung  
 
 

 
  

Um Anmel-

dung wir 

gebeten 
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Veranstaltungen im Tierpark Gettorf 

 

07.04.17 - 23.04.17, Ganztägig  
Osterrallye (Kinderaktion) 

In den Osterferien gibt es im Tierpark Gettorf wieder eine Osterrallye mit vielen Fra-
gen rund um den Frühling und die Osterzeit. Und natürlich gibt es auch wieder tolle 
Preise zu gewinnen, von der Saisonkarte bis zum kuscheligen Affen aus Plüsch! 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Tierpark Gettorf  
Tel.:(4346) 4160-0 
E-mail: info@tierparkgettorf.de 

 

 
 

 
 

 
 

Terminkalender 
A p r i l   

Montag, 03. 
- 09.00 – 11.00 Uhr - 

ELTERN-TREFF, AWO Gettorf,  
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Montag, 03. 
- 16.30 – 18.00 Uhr - 

Theaterprojekt (Grundschulkinder) 
AWO Gettorf, Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Montag, 03. 
- 18.30  – 20.00 Uhr - 

Theaterprojekt (Jugendliche) 
AWO Gettorf, Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Dienstag, 04. 
- 16.00 – 19.00 Uhr - 

Jugendtreff, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 05 
- 16.00 - 17.30 Uhr - 

Kinderpartenschaftsprojekt, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 05 
- 20.00 - 22.00 Uhr - 

Elternabend, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 05. 
- 19.00 Uhr - 

Jahresmitgliederversammlung des DRK OV Neudorf-Bornstein mit Vortrag eines 
Sicherheitsberaters: „Gefahren beim Internetshopping“ 
Feuerwehrhaus, Neudorf 

Mittwoch, 05. 
- 15.00 Uhr - 

Geselliger Nachmittag des DRK OV Neuwittenbek 
Gemeinderaum, Neuwittenbek 

Mittwoch, 05. 
- 16.00 Uhr - 

Blutspende des DRK OV Osdorf 
Schule, Osdorf 

Mittwoch, 05. 
- 20.00 Uhr - 

Veranstaltung des Landfrauenvereins Kaltenhof-Osdorf u. U.: „Ich bin dann mal glücklich!“ – Eine 
Anleitung zum Glücklich-Sein, Referentin: Dr. Gaby Brüssow-Hafrmann vom LandFrauenVerband 
Landhaus Hammerich, Hauptstraße 3, Osdorf 

Mitwoch, 05. 
- 14.30 Uhr - 

Spielenachmittag des DRK OV Schinkel 
Feuerwehrhaus, Schinkel 

Donnerstag, 06. 
- 15.30 Uhr - 

Schreibwerkstatt GEDANKENFILTER“, Silvia Luise Wöhlk 
DRK-Haus, Herrenstraße 6, Gettorf 

Freitag, 07. 
- 15.00 – 17.00 Uhr - 

Generationencafé, Gettorfer Bündnis für Familie 
DRK-Haus, Herrenstraße 6, Gettorf 

Freitag, 07. 
- 07.30 Uhr - 

Ferienaktion Zeitreise – Initiative für Kinder und Jugendliche 
Schule, Neudorf 

Freitag, 07. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdorfer Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Samstag, 08. 
- 09.00 Uhr - 

Aktion „Sauberes Dorf“ in der Gemeinde Lindau 

Samstag, 08. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdorfer Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Samstag, 08. 
- 19.00 Uhr - 

Bingo Freundeskreis 
Redderkrog, Hauptstraße 14, Schinkel 

http://tierparkgettorf.de/events/osterrallye-2017/
mailto:info@tierparkgettorf.de?subject=info%20an%20den%20admin%20c
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Sonntag, 09. 
- 15.00 – 17.00 Uhr - 

Café Courage, Treffen bei Kaffee, Tee und Gebäck, Hospizverein Dänischer Wohld 
Kieler Chaussee 2, Gettorf 

Montag, 10. 
- 18.00 Uhr - 

Freundschaftsschießen der Feuerwehren und Gilden im TC Heim in Neudorf 

Montag, 10. 
- 10.30 – 11.30 Uhr - 

Seniorensprechstunde / -klönschnack – Seniorenbeirat Neuwittenbek 
Höker, Hauptstraße 3, Neuwittenbek 

Mittwoch, 12. 
- 14.30 - 

Bingo-Nachmittag des DRK Neudorf-Bornstein im Feuerwehrhaus Neudorf, 

Mittwoch, 12. 
- 15.00 Uhr - 

Gemütliche Mittwochsrunde der Kirchengemeinde Osdorf/Felm/Noer, 
Gemeindehaus in Osdorf 

Mittwoch, 12. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdörper Speeldeel,  
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 

Freitag, 14. 
- 19.30 Uhr - 

Preisskat im Feuerwehrgerätehaus, 
 Raiffeisenstraße 24a, 24214 Revensdorf 

Freitag, 14. 
- 19.30 Uhr - 

Skat des TSV Neudorf-Bornstein im TSV Vereinsheim in Neudorf 

Samstag, 15. 
- 15.00 Uhr - 

Ostereiersuchen auf dem Bolzplatz in Revensdorf 

Samstag, 15. 
- 15.00 Uhr - 

Ostereiersuchen der Knochenbruchgilde Bornstein auf dem Bolzplatz in Bornstein 

Samstag, 15. 
- 14.00 Uhr - 

DRK Osterspaziergang, Treffpunkt an der Schule in Neuwittenbek 

Samstag, 15. 
- 10.00 Uhr- 

Osterbrunch 
Redderkrog, Hauptstraße 14, Schinkel 

Samstag, 15. 
- 22.00 Uhr- 

Osterfeuer 
Kirche Schinkel 

Sonntag, 16. 
- 20.00 Uhr - 

Osterfeuer MFG Woodstock, Schinkel 

Montag, 17. 
- 10.00 Uhr - 

Gottesdienst mit anschl. Osterfrühstück, Kirchengemeinde Osdorf/Felm/Noer, 
Kirche Osdorf 

Mittwoch, 19. 
- 15.00 Uhr - 

Frühjahrsversammlung DRK und Gemeinde Lindau, 
Dorfstraße 46, 24214 Großkönigsförde 

Mittwoch, 19. 
- 10.30 Uhr - 

Gottesdienst im Haus Dänischer Wohld, Gildeweg 22, 24251 Osdorf 

Mittwoch, 19. 
- 15.00 Uhr - 

Kaffeenachmittag mit Informationen vom SoVD im Gemeindehaus Osdorf 

Donnerstag, 20. 
- 19.30 Uhr - 

Veranstaltung der Landfrauen Gettorf u. U.:“Kunst ist schön“, Referent: Lasse Frahm, Imbiss: 10,00 € 
Hotel „Stadt Hamburg“, Süderstraße 1, Gettorf 

Freitag, 21. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdörper Speeldeel,  
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 

Samstag, 22. 
- 9.00 – 16.45 Uhr - 

Erste-Hilfe-Kurs im DRK-Haus, Gettorf 

Samstag, 22. 
- 10.00 Uhr - 

Veranstaltung der Landfrauen Gettorf u. U.: „Herstellung von Betondekorationen für Gärten“ 
Hof Haß in Neuholtsee, Anmeldung bis 15.04.2017 bei Frau Kühl, Tel.: 04346-9040 

Samstag, 22. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdörper Speeldeel,  
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 

Sonntag, 23. 
- 16.00 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdörper Speeldeel,  
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 
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Wir bitten um Ihre Mithilfe 
Benutzen Sie bitte die Mängelmeldung 

 

 
An den 
Amtsdirektor des  
Amtes Dänischer Wohld                                                     ......................., den  
- Bauamt - 
Postfach  
24212 Gettorf 
 
 
 
Mängelmeldung 
 
 
Schadensort: ............................................................................................................ 

Ich habe heute gegen .................... Uhr nachstehende Mängel festgestellt: 
 
 Bürgersteig schadhaft 
 Fahrbahndecke schadhaft 
 Hydranten-/Schiebeklappe schadhaft* 
 Kanaldeckel schadhaft*/Pflasterabsackung* 
 Gully liegt zu hoch*/tief* 
 Ampelanlage defekt 
 Verkehrsschild*/Straßenbenennungsschild*  beschädigt / unleserlich 
 Schutt- und Unratablagerungen 
 Straßenbeleuchtung defekt 
 Totholz in Straßenbäumen 
 Pilzbefall an und auf Bäumen 
 
 
Sonstige Mängel ...................................................................................................... 

................................................................................................................................  

 

Bemerkungen: ......................................................................................................... 

 

 

Festgestellt durch: ................................................................................................... 
 
 

                                    ______________________________ 

                                                    Unterschrift                

 

Anschrift: ................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
Zutreffendes ankreuzen               *Zutreffendes unterstreichen 
 

 
 


